
NRW Doppeljahrgang G8/G9 Abi 2013
Beitrag von „PeterKa“ vom 10. Juli 2009 09:01

Zitat

Original von Bolzbold

Nun habe ich dies hier gefunden (zweiter Absatz).

Meine Frage an Euch:

Würdet Ihr das auch so deuten, dass die "parallelen Strukturen" eine gemeinsame
große Oberstufe bedeuten, oder sollen die Jahrgänge dennoch getrennt gehalten
werden? Meine Lesart ist, dass das eine große gemeinsame Oberstufe werden soll, weil
sonst sich bei "parallelen Strukturen" (die ja auch noch nicht näher definiert sind) der
organisatorische Aufwand eben nicht verringert.

Alles anzeigen 

Ich deute das so, dass die beiden Jahrgänge zwar gemeinsame Kurse belegen können, um eben
den organisatorischen Aufwand zu verringern, aber dennoch unterschiedlich
bewertet/unterrichtet werden müssen, um eben ihrer jeweiligen Prüfungsordnung folgen zu
können.
Ähnlich wie das jetzt bei Huckepackkursen jetzt schon ist.

Ein weiteres Problem wird noch bei Wiederholern auftauchen, die aus den alten Jahrgängen in
die neuen verkürzten hineinfallen, aber auch das wird bestimmt noch geregelt werden.

Gruß
Peter

1https://www.lehrerforen.de/thread/21959-nrw-doppeljahrgang-g8-g9-abi-2013/?postID=178733#post178733
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